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Verordnung 
über die Laufbahnen des Polizeivollzugsdienstes beim Deutschen Bundestag 

(PoIBTLV) 

Vom 20. August 201 3 

Auf Grund des § 3 Absatz 2 Satz 1 des Bundes
poliz eibeamtengesetz es, der durch Artik el 3 Nummer 2 
des Gesetz es vom 29. Juni 1 998 (BGBI. I S. 1666 ) neu 
gefasst worden i st, verordnet die Bundesregierung: 

Inh a l t sü b e r sic h t  

§ Geltung der Bundeslaufbahnverordnung 
§ 2 Schwerbehinderte Menschen 
§ 3 Ämter der Laufbahnen 
§ 4 Vorbereitungsdienste 
§ 5 Einstellung und Abordnung 
§ 6 Auswahlverfahren und Altersgrenzen 
§ 7 Gestaltung des Vorbereitungsdienstes, Laufbahnpt'üfung 
§ 8 Laufbahnbefähigung 
§ 9 Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
§ 10 Aufstieg 
§ 11 Fachspezifische Qualifizierung 
§ 12 Übertragung eines Amtes der neuen Laufbahn 
§ 13 Übergangsregelungen für den Aufstieg 
§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Anlage (zu § 3) 

§ 1 
Geltung der 

Bundeslaufbahnverordnung 

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes be
stimmt ist, gelten für die Poliz eivollz ugsbeamt innen 
und Poliz eivollz ugsbeam ten beim Deutschen Bundes
tag die Vorschriften der Bundeslaufbahnverordnung. 

§ 2  
Schwerbehinderte Menschen 

§ 5 der Bundeslaufbahnverordnung gi lt mit der Maß
gabe, dass die besonderen gesundheitlichen Anforde
rungen, die der Poliz eivollz ugsdienst an Beamtinnen 
und Beamte stellt, berücksichtigt werden. 

§ 3  
Ämter der Laufbahnen 

Die z u  den L aufbahnen des Poliz eivollz ugsdienstes 
beim Deutschen Bundestag gehörenden Ämter und die 
ihnen z ugeordneten Amtsbez eichnungen ergeben sich 
aus der Anlage. 

§ 4  
Vorbereitungsdienste 

(1 ) Für die Anwärterinnen und Anwärter für den mitt
leren Poliz eivollz ugsdienst beim Deutschen Bundestag 
ist der Vorbereitungsdienst für die L aufbahn des mitt-

leren Poliz eivollz ugsdienstes in der Bundespoliz ei oder 
eines L andes der Vorbereitungsdien st. 

(2) Für die Anwärterinnen und Anwärter für den ge
hobenen Poliz eivollz ugsdienst beim Deutschen Bun
destag ist der Vorbereitungsdienst für die L aufbahn 
des gehobenen Poliz eivollz ugsdienstes in der Bundes
poliz ei oder eines L andes der Vorbereitungsdienst. 

§ 5  
Einstellung und Abordnung 

(1 ) Die Einstellung erfolgt durch die Verwaltung des 
Deutsch en Bundestages. 

(2) Die A nwärterinnen und Anwärter werden an die 
für die Durchführung des Vorbereitungsdienstes' z u
ständigen Dienststellen des Bundes oder eines L andes 
abgeordnet. 

§ 6  
Auswahlverfahren und Altersgrenzen 

(1 ) In den Vorbereitungsdienst für den mittleren Poli
z eivollz ugsdienst beim Deutschen Bundestag kann ein
gestellt werden, wer erfolgreich an einem Auswahl
verfahren teilgenommen hat und mindestens 16 , aber 
noch nic ht 28 Jahre alt ist. In den Vorbereitungsdienst 
für den gehobenen Polizeivollz ugsdienst beim Deut
schen Bundes tag k ann eingestellt wer den, wer erfolg
reich an einem Auswahlverfahren teilgenommen hat 
und noch nicht 34 Jahre alt ist. 

(2) Das Höq hstalter na ch Absatz 1 erhöh t  sich um 
Zeiten 
1 .  des Mutterschutz es, 
2. der K inderbetreuung, höchstens jedoch um drei Jahre 

j e  K ind, sowie 
3. der Pflege naher Angehöriger (Eltern, Schwiegereltern, 

Ehegattin oder Ehegatte, L ebenspartnerin oder L e
benspartner, Geschwister oder K inder), die einer 
Pflegestufe nach § 1 5  des Elften Buches Soz ialge
setz buch z ugeo rdnet und von der Bewerberin oder 
dem Bewerber aus gesetz licher oder sittlicher Ver
pflichtung in dem in § 1 5  Absatz 3 des Elften Buches 
Soz ialgesetz buch genannten Umfang gepflegt wor
den sind; das Höchstalter erhöht sich jedoch insge
samt um höchstens drei Jahre je Angehörige oder 
Angehörigen. 

Auch wenn Zeiten nach Satz" z u  berücksichtigen sind, 
darf 
1 .  z ur L aufbahn des mittleren Poliz eivollz ugsdienstes 

beim Deutschen Bundestag nur z ugelassen werden, 
wer noch nicht 36 Jahre alt ist, und 
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2. zur Laufbahn des gehobenen Pol izeivollzugsdiens
tes beim Deutschen Bundestag nur zugelassen wer
den, wer noch nicht 42 Jahre alt ist. 

(3) Bei besonderem dienstlichen Bedü rfnis k ann die 
Verwaltung des Deutschen Bundestages Ausnahmen 
von Absatz 1 bis zu den Höchstaltersgrenzen nach Ab
satz 2 Satz 2 zulassen. 

(4) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Einglie
derungsmaßnahmen nach § 7 Absatz 2 des Soldaten
versorgungsgesetzes gelten k eine Höchstaltersgrenzen. 

§ 7  

Gestaltung des 
Vorbereitungsdienstes, Laufbahnprüfung 

(1 ) Die Gestaltung des Vorbereitungsdienstes für di e 
Laufbahn des mittleren Polizeivollzugsdienstes beim 
Deutschen Bundestag richtet sich nach den Vorschrif
ten, die für den Vorbereitungsdienst gelten, an dem die 

. Anwärterin oder der Anwärter tei ln immt, mit der Maß
gabe, dass mindestens ein Prak tik um bei der Polizei 
beim Deutschen Bundestag zu absolvieren ist .  Die 
Laufbahnprüfung für den mittleren Polizeivollzugsdienst 
beim Deutschen Bundestag ist d ie Laufbahnprüfung 
des Vorbereitungsdienstes, an dem die Anwärterin oder 
der Anwärter tei lnimmt. 

(2) Für den Vorb ereitungsdienst für die Laufbahn des 
gehobenen Polizeivollzugsdienstes beim Deutschen 
Bundestag gi lt Absatz 1 entsprechend. 

§ 8  

Laufbahnbefähigung 

(1) Als Befähigung für die j eweilige Laufbahn des 
Polizeivollzugsdienstes beim Deutschen Bundestag 
soll anerk annt werden die Befähigung für die entspre
chende Laufbahn 

1 .  des Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei, 

2.  des k riminalpolizeil ichen Vollzugsdienstes des Bun-
des oder eines Landes und 

3. des Polizeivollzugsdienstes eines Landes. 

Über die A nerk ennung der Laufbahnbefähigung ent
scheidet die Verwaltung des Deutschen Bund estages. 

(2) Die Befähigung für die Laufbahn des höheren 
Pol izeivollzugsdienstes beim Deutschen Bundestag hat 
auch, wer die Befähigung zum RI chteramt besitzt. 

(3) Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivoll
zugsbeamte hat eine Unterweisungszeit von in der 
Regel sech s, mindestens aber drei Monaten zu durch
laufen. 

(4) Im Übrigen gi lt § 44 der Bundeslaufbahnverord
nung. 

§ 9  

Erhaltung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit 

Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamten sind verpflichtet, ihre k örperl iche Leistungs
fähigk eit zu erhalten und nach Mögl ichk eit zu steigern. 
Die k örperl iche Leistungsfähigk eit sol l  regelmäßig über
prüft werden. 

§ 1 0  
Aufstieg 

(1 ) Pol izeivot lzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamte k önnen zum Aufstieg in die nächsthöhere Lauf
bahn zugelassen werden, wenn sie 
1 .  sich nach Ablauf der Probezeit in einer Dienstzeit 

von mindestens drei Jahren bewährt haben, 
2. erfolgreich an einem Auswahlverf ahren teilgenom

men haben und 
3. folgende Altersgrenzen noch nicht erreicht hab en: 

a) bei Beginn des Aufstiegs i n  den gehobenen Poli
zeivollzugsdienst beim Deutschen Bundestag noch 
nicht 57 Jahre alt sind, 

b) bei der Z ulassung zum Aufstieg in den höheren 
Polizeivollzugsdienst beim Deutschen Bundestag 
noch nicht 45 Jahre alt sind. 

Im Übrigen gi lt § 1 9  Absatz 4 der Bundeslaufbahnver
ordnung. 

(2) Für das Auswahlverfahren gi lt § 36 Absatz 1 ,  5 
und 6 der Bundeslaufbahnverordnung. § 36 Absatz 3 
und 4 der Bundeslaufbahnverordnung gi lt mit der Maß
gab e, dass das Auswahlverfahren auch in Z usammen
arbeit mit einer Behörde der Bundespolizei oder einer 
Pol izeibehörde eines Landes durchgeführt werden 
k ann. 

(3) Die für den Aufstieg in den gehobenen Polizei
vollz ugsdienst beim Deutschen Bundestag zugelas
senen Pol izeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamten nehmen an einem Vorbereitungsdienst des 
Bundes oder eines Landes für eine Laufbahn des ge
hobenen Polizeivollzugsdienstes tei l .  Das Aufstiegsver
fahren richtet sich nach den Vorschriften, die für den 
Vorbereitungsdienst gelten, an dem die zum Aufstieg 
zugelassene Beamtin oder der zum Aufstieg zugelas
sene B eamte tei ln immt. 

(4) Die Ausbildung für den Aufstieg in den höheren 
Polizeivollzugsdienst beim Deutschen Bundestag dauert 
zwei Jahre. Die Bewerberinnen und Bewerber absol
vieren den Masterstudiengang "Ö ffentliche Verwaltung 
-" Polizei management (Public Administration - Police 
Managem ent)" an der Deutschen Hochschule der Poli
zei. Das Aufstiegsverfahren richtet sich nach der Prü
fungsordnung für diesen Studiengang. 

(5) Im Übrigen g ilt § 41 der Bundeslaufbahnverord
nung. 

§ 1 1  
Fachspezifische Qualifizierung 

(1 ) Pol izeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamte k önnen zum Aufstieg in den gehobenen Pol i
zeivollzugsd ienst beim Deutschen Bundestag durch 
fachspezifische Qualifizierung zugelassen werden, wenn 
dafür ein besonderes dienstliches B edürfnis besteht 
und sie 
1 .  das Amt einer Polizeihauptmeisterin oder eines Poli

zeihauptmeisters innehaben, 
2. zu Beg inn des Aufstiegsverfahrens noch nicht 

57 Jahre alt sind, 
3. sich nach Ablauf der Probezeit in einer Dienstzeit 

von mindestens drei Jahren bewährt haben, 
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4. in der letz ten dienstlichen Beurteilung überdurch
schnittlich gut bewertet worden sind und 

5. erfolgreich an einem Auswahlverfahren teilgenom
men haben. 
(2) Für das Au swahlverfahren gi lt § 36 Absatz 1 und 6 

der Bundeslaufbahnverordnung. § 36 Absatz 3 und 4 
der Bundeslaufbahnverordnung gi lt mit der Maßgabe, 
dass das Auswahlverfahren auch in Zusammenarbeit 
mit einer Behörde der Bundespoliz ei oder einer Poliz ei
behörde eines L andes durchgef ührt werden kann .  § 36 
Absatz 5 der Bundeslaufbahnverordnung gi lt mit der 
Maßgabe, dass z u  den sonstigen Anforderungen insbe
sondere die erfolgreiche Wahrnehmung von -Führungs
aufgaben gehört. 

(3) Die fachspez ifische Qual ifiz ierung dauert 20 Mo
nate. Sie umfasst eine fachtheoretische Ausbildung 
und eine berufspra ktische Ein führung. 

(4) Die fachtheoretische Ausbildung umfasst L ehr
gänge bei einer Poliz ei des Bu ndes oder eines Landes 
und dauert mindestens acht Wochen. Die erfolgreich e 
T eilnahme ist durch L eistungsnach weise z u  belegen. 

(5) Während der berufspraktischen Einführung wer
den die Aufgaben der L aufbal1 n  des gehobenen Poliz ei
vollz ugsdienstes beim Deutschen Bundestag wahr
genommen. Zeiten, in denen T ätigkeiten des gehobe
nen Poliz eivollz ugs dienstes ausgeübt wurden, können 
bis z u  einer Dauer von 1 4  Monaten auf die berufs
prakt ische Einführung angerechnet werden. Nach Ab
sch luss der berufspraktischen Einführung erhält die 
Poliz eivollz ugsbeamtin oder der Poliz eivollz ugsbeamte 
e ine dienstliche B eurteilung, aus der hervorgeht, ob sie 
oder er sich in der L aufbahn des gehobenen Poliz eivoll
z ugsdienstes beim Deutschen Bundestag bewährt hat. 

(6 ) Für die Feststellung, ob die fachspez ifische Qua
lifiz ierung erfolgreich abgeschlossen ist, gilt § 38 Ab
satz 4 der Bundeslaufbahnverordri ung entsprechend. 

(7) Für die K ostenerstattung gilt § 41 der Bundes
laufbahnverordnung. 

§ 1 2 
Übertragung 

eines A mtes der neuen Laufbahn 

§ 40 der Bundeslaufbahnverordnung gi lt mit der 
Maßgabe, dass Poliz eivollz ugsbeamtinnen und Poliz ei
vollz ugsbeamten das Amt einer Poliz eioberkommissa
rin beim Deutschen Bundestag oder eines Poliz eiober
kommissars beim Deutschen Bundestag übertragen 
werden kann, wenn sie mindestens ein Jahr das Amt 
einer Poliz eihauptmeisterin oder eines Poliz eihaupt
meisters mit Amtsz ulage innehaben. 

§ 1 3 
Übergangsregelungen für den Aufstieg 

Auf Poliz eivollz ugsbeamtinnen und Poliz eivollz ugs
beamte, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung z um 
Ausbildungs- oder Prax isaufstieg z ugelassen sind, sind 
für das weitere Verfahren die §§ 1 5  bis 1 7  der Verord 
nung über die Laufbahnen des P ol iz eivollz ugsdienstes 
beim Deutschen Bundestag in der bis z um 28. August 
201 3 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter anz u
wenden, dass für die Anrechnung von Zeiten auf die 
Einführungsz eit § 1 1  Absatz 5 Satz 2 gi lt. 

§ 1 4  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese V erordnung tritt am T ag nach der Verkündung 
in K raft. Gleichz eitig tritt die Verordnung über die L auf
bahnen des Poliz eivollz ugsdienstes beim Deutschen 
Bundestag vom 27. August 2003 (BGBI. I S. 16 78), die 
z uletz t durch Artikel 3 Absatz 3 der Ve rordnung vom 
1 2 .  Februar 2009 (BGBI. I S. 320) geändert worden ist, 
außer K raft. 

Berlin ,  den 20. August 201 3  

D i e  B u n d e s k a nz l e r i n  
Dr. A n  g e l  a M e r k e I 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n  
H a n s - P e t e r  F r i e d r i c h  
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Laufbahn Zur Laufbahn 
gehörende Ämter 

Mitt lerer Besoldungsgruppe A 7' 
Polizeivollzugsdienst 
beim Deutschen 
Bundestag 

Besoldungsgruppe A 8 

Besoldungsgruppe A 9 

Gehobener Besoldungsgruppe A 9' 
Pol izeivoli zugsdienst 
beim Deutschen 
Bundestag 

Besoldungsgruppe A 10 

Besoldungsgruppe A 1 1  

Besoldungsgruppe A 1 2  

Besoldungsgruppe A 1 3  

Höher er Besol dungsgruppe A 1 3' 
Polizeivoli zugsdienst 
beim Deutschen 

Besoldungsgruppe A 1 4  Bundestag 

Besoldungsgruppe A 1 5  

* Eingangsamt. 

Amtsbezeichnung 

Polizeimeist erinl 
Polizeimeist er 

Anlage 
(zu § 3) 

beim Deutschen Bundestag 

Polizeiobermeisterinl 
Polizeiobermeister 
beim Deutschen Bundestag 

Polizeihaupt meisterinl 
�olizeihaupt meister 
beim Deutschen Bundestag 

Polizeik ommissarinl 
Pol izeik ommissar 
beim Deutschen Bundestag 

Pol izeioberk ommissarinl 
Polizeioberk ommissar 
beim Deut schen Bundestag 

Polizeihauptkommissarinl 
Polizeihauptk ommissar 
beim Deut schen Bundest ag 

Polizeihauptk ommissarinl 
Polizeihauptkommissar 
beim Deutschen Bundestag 

Erste Polizeihauptkommissarinl 
Erster Poliz eihauptk ommissar 
beim Deutschen Bundestag 

Polizeirätin/Polizeirat 
beim Deutschen Bundestag 

Polizeioberrät inl 
Polizeioberrat 
beim Deutschen Bundestag 

Polizeidirektorinl 
Polizeidirektor 
beim Deutschen Bundestag 
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Verordnung 
zur Änderung von Vorschriften für Dienst zu wechselnden Zeiten 

Vom 20. August 2013 

Auf Grund 

- des § 47 des Bundesbesoldungsgesetz es, der durch 
Artik el 1 Nummer 25 des Gesetz es vom 1 1 .  Juni  
20 1 3  (BGBI. I S. 1 51 4) geändert worden ist, 

- des § 87 Absatz 3 Satz 1 und des § 89 Satz 2 des 
Bundesbeamten gesetz es vom 5. Februar 200 9 (BGBI. I 
S. 1 60 )  sowie 

- des § 28 Absatz 4 Satz 1 und des § 30 Absatz 5 in 
Verbindung mit § 93 Absatz 1 Nummer 3 und 6 des 
Soldatengesetz es in der Fassung der Bek anntma
chung vom 30 . Mai 200 5  (BGBI. I S. 1 482) 

verordnet die Bundesregierung: 

Artikel 1 

Änderung der 
Erschwerniszulagenverordnung 

Die Erschwernisz ulagenverordnung in der f assung 
der Bek anntmachung vom 3. Dez ember 1 998 (BGBI. I 
S. 3497), die z uletz t  durch Artik el 3 des Gesetz es vom 
1 1 .  Juni 20 1 3  (BGBI. I S. 1 51 4) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1 .  In § 20 Absatz 4 wird die Angabe '" 1 0 und 1 2" durch 
die Angabe " und 1 0" ersetz t. 

2. § 21 Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Weitere Änderung 
der Erschwerniszulagenverordnung 

Die Erschwerni sz ulagenverordnung, die z uletz t durch 
Artik el 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1 .  Folge nde Inhaltsübersicht wird vorangestellt: 

" Inh a l t süb e r s i c h t  

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ Anwendungsbereich 
§ 2 Ausschluss einer Erschwerniszulage 
§2a Teilzeitbeschäftigung 

§ 3 
§ 4 
§ 4a 

§ 5 
§ 6 

Abschnitt 2 

Einzeln abzugeltende Erschwernisse 

Titel 1 

Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten 

Allgemeine Voraussetzungen 
Höhe und Berechnung der Zulage 
Weitergewährung bei vorübergehender Dienstunfähig
keit 
Ausschluss der Zulage 
(weggefallen) 

titel 2 

Zulage für Tauchertätigkeit 

§ 7 Allgemeine Voraussetzungen 
§ 8 Höhe der Zulage 
§ 9 Berechnung der Zulage 

Titel 3 

Zulagen für 
den Umgang mit Munition und Sprengstoffen 

§ 10 Zulage für das Räumen und Vernichten von Munition 
sowie für das Erproben besonders gefährlicher 
Munition 

§ 11 Zulage für Sprengstoffentschärfer und Sprengstoff
ermittier 

Titel 4 

Zulage für Tätigkeiten 
an Antennen und Antennenträgern; 

Zulage für Tätigkeiten an Geräten und 
Geräteträgern des Wetterdienstes und des 

Vermessungsdienstes sowie an Windmasten 
des lufthygienischen Überwachungsdienstes 

§ 12 Allgemeine Voraussetzungen 
§ 13 Höhe der Zulage 
§ 14 Berechnung der Zulage 
§ 15 Zulage für Tätigkeiten an Geräten und Geräteträgern 

des Wetterdienstes und des Vermessungsdienstes 
sowie an Windmasten des lufthygienischen Über
wachungsdienstes 

Titel 5 

Zulagen für 
Klimaerprobung und Unterdruckkammerdienst 

§ 16 Zulage für Klimaerprobung 
§ 16a Zulage für Soldaten im Unterdruc,kkammerdienst 

Titel 6 

Zulage für 
die Pflege Schwerbrandverletzter 

§ 17 Allgemeine Voraussetzungen und Höhe der Zulage 

Abschnitt 3 

Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten 

§ 17a Allgemeine Voraussetzungen 
§ 17b Höhe der Zulage 
§ 17c Ausschluss der Zulage 
§ 17d Weitergewährung bei vorübergehender Dienstunfähig

keit 

§ 18 
§ 19 

§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 22a 

Abschnitt 4 

Zulagen in festen Monatsbeträgen 

Entstehen des Anspruchs 
Weitergewährung bei Unterbrechung der zulage
berechtigenden Tätigkeit 
(weggefallen) 
Zulage für den Krankenpflegedienst 
Zulage für besondere Einsätze 
Zulage für Polizeivollzugsbeamte als fliegendes 
Personal 
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§ 23 Zulage für die Beseitigung von Munition aus den 
�Weltkriegen 

§ 23a Zulage für Tätigkeiten im Seuchenbetrieb dp.s Fried
rich-Loeffler-Instituts 

§ 23b Zulage für Tätigkeiten an Bord in Dienst gestellter 
seegehender Schiffe 

§ 23c Zulage für Tätigkeiten an Bord in Dienst gestellter 
U-Boote 

§ 23d Zulage für Tätigkeiten im Maschinenraum see
gehender Schiffe 

§ 23e Zulage für Kampfschwimmer und Minentaucher 
§ 23f Zulage für fliegendes Personal der Bundeswehr und 

anderer Einrichtungen des Bundes 
§ 23g Zulage für technische Luftfahrzeugführer im Erpro

bungs- und Güteprüfdienst 
§ 23h Zulage für Fallschirmspringer 
§ 23i Zulage für Tätigkeiten im militärischen Flugsiche-

rungsbetriebsdienst und im Einsatzführungsdienst 
§ 23j Zulage für Führer oder Ausbilder im Außendienst 
§ 23k Zulage für Ausbilder bei Einzelkämpferlehrgängen 
§ 231 Zulage für Bergführer 
§ 23m Zulage für Spezialkräfte der Bundeswehr 
§ 23n Zulage für besondere Erprobungs- und Versuchs

arbeiten im Geschäftsbereich des Bundesminis
teriums der Verteidigung 

Abschnitt 5 

Übergangsregelungen 

§ 24 Übergangsregelung für Beamte des Bundeseisen
bahnvermögens und der Postnachfolgeunternehmen 

§ 25 Übergangsregelung für die Umstellung von den 
Zulagen für Wechselschichtdienst und für Schicht
dienst auf die Zulage für Dienst zu wechselnden 
Zeiten". 

2. In der Ü berschrift des § 2 werden die Wörter 
" neben ein er Ausgleichszula ge" gestrichen . 

3. Na ch § 2 wi rd folgender § 2a ein gefügt: 
,,§ 2a 

Tei lzei tbeschäfti gung 
Bei Tei lzei tbeschäftigun g  verri ngern sich die in 

§ 3 Absatz 1 und 3 Satz 2 sowie di e i n  § 1 7a Sa tz 1 
Nummer 2 gena nnten Mi ndeststundenza hlen ent
sp rechend dem Verhältn is zwischen der ermäßi gten 
und der regelmäßi gen wöchen tlichen Arbei tszeit. 
Di e Zula gen na ch den Absc hnitten 2 und 3 werden 
ni cht gekürz t. FÜ r di e Zula gen na ch Abschnitt 4 gi lt 
§ 6 Absatz 1 des Bun desbesoldungsgesetzes. " 

4. § 4a wi rd wie folgt gefa sst: 
,,§ 4a 

Weitergewährung bei 
vorübergehender Dienstun fähigkei t  

(1 ) Di e Zula ge wi rd wei tergewährt 
1 .  Bea mten, die vorübergehend di enstunfähig si nd 

a) i nfolge ei nes Unfa lls im Sin ne des § 31 a Ab
sa tz 2 des Bea mtenversorgun gsgesetzes oder 

b) infolge ein es Di en stunfa lls im Si nne des § 37 
Absatz 1 oder Absa tz 2 des Bea mten versor
gungsgesetzes, 

2. Soldaten, di e vorübergehend dienstunfähig si nd 
a )  in folge ei nes Di en stunfa l ls im Si nne des § 27 

des SoldatenversorgungsgesEl tzes i n  Verbin
dung mit § 37 Absatz 1 oder Absatz 2 des 
Beam tenversorgungsgesetzes oder 

b) i nfolge eines Unfa l ls i m  Sinn e" des § 63 c Ab
satz 2 Satz 2 des Solda ten versorgungsgeset
zes. 

(2) Die Höhe der Zula ge entspri cht dem Durch
schnitt der Zula gen für di e letzten drei Monate vor 
Beginn des Mona ts, i n  dem di e vorübergehende 
Di enstunfähigkeit ein getreten ist. Steht dem Bea m
ten oder Soldaten in dem Monat, in dem di e 
vorübergehen de Dien stunfähigkei t eingetreten ist, 
a uf Grund der ta tsächli ch gelei steten Di enste eine 
höhere Zula ge zu, i st dieser Betra g  ma ßgeblich." 

5. § 5 wi rd wi e folgt geändert: 
a )  Die Ü berschrift wi rd wi e folgt gefa sst: 

.,,§ 5 
Ausschluss der Zula ge".  

b) Folgender Absatz 3 wi rd a ngefügt: 
,,(3) Die Zula ge wi rd ni cht gewährt, soweit der 

Di enst zu ungün sti gen Zeiten a uf a ndere Wei se 
a ls mi t a bgegolten oder a usgegli chen gi lt." 

6. § 6 wi rd a ufgehoben. 
7. In der Ü berschri ft des Ti tels 3 wird da s Wort 

" Ex plosivstoff en" durch da s Wort " Sprengstoffen" 
ersetzt. 

8. Die Ü berschri ft des § 10 wird wi e folgt gefa sst: 
,,§ 10 

Zula ge für da s Räumen 
und Vern ichten von Muni ti on sowie 

für da s Erproben besonders gefährlicher Mun iti on". 
9. Die Ü berschri ft des § 1 1  wird wi e folgt gefa sst: 

,,§ 1 1  
Zula ge für 

Spren gstoffen tschärf er und Sprengstoff ermi ttler" . 
1 O. Die Ü berschri ft des Titels 4 wird wi e folgt gefa sst: 

"Titel 4 
Zula ge für Tätigkeiten 

an Antennen un d Antennenträgern; 
Zula ge für Täti gkeiten an Geräten un d 

Geräteträgern des Wetterdienstes und des 
Vermessungsdien stes sowi e a n  Wi ndma sten 

des lufthygi en ischen Ü berwa chun gsdienstes" . 
1 1 .  In § 1 5  wi rd in der Ü berschri ft na ch dem Wort 

" Wetterdi enstes" da s K omma durch da s Wort " und" 
ersetzt. 

1 2 .  Na ch § 1 7  wird folgen der Abschni tt 3 ei ngefügt: 
" Abschni tt 3 

Zula ge für Di en st zu wechseln den Zeiten 

§ 1 7a 
Allgemein e Vora ussetzun gen 

Bea mte un d Solda ten erha lten ei ne monatli che 
Zula ge, wenn si e 
1 .  zu wechselnden Zei ten zum Dienst hera ngezo

gen werden un d 
2. im Ka lendermona t  min destens 5 Stunden Di en st 

i n  der Zei t zwi schen 20 Uhr un d 6 Uhr (Na cht
dienststunden )  lei sten. 

Di en st zu wechselnden Zeiten wu d geleistet, wen n 
mi ndesten s  vierma l i m  Ka lendermona t  di e Differenz 
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zwischen <;l en Anfa ngsuhrzeiten zweier Dienste 
mindestens 7 und höchstens 1 7  Stunden beträgt. 
Bereitscha ftsdienst gilt nicht a ls Dienst im Sinne 
dieser Vorschrift. 

§ 1 7b 
Höhe der Zula ge 

( 1 ) Die Zula ge setzt sich zusa mmen a us 
1 .  einem Grundbetra g  von 2,40 Euro je geleisteter 

Na chtdienststunde, höchstens jedoch 10 8 Euro 
monl:\ tlich, 

2. einem Erhöhungsbetra g  von 1 Euro für jede zwi
schen 0 Uhr und 6 Uh r geleistete Stunde sowie 

3. einem monatl ichen Zusatzbetra g  von 20 E uro für 
Bea mte und Solda ten, die im Ka lendermona t  
mindestens dreima l überwiegend a n  einem 
Sa msta g, Sonnta g  oder Feierta g  zu Diensten 
hera ngezogen werden. 

Für a ngefa ngene Stunden wird die Zula ge a nteilig 
gewährt. 

(2) Geleistete Na chtdienststunden, die wegen 
der Höchstgrenze na ch Absa tz 1 Sa tz 1 Nummer 1 
nicht mit dem Grundbetra g  a bgegolten werden, 
werden jeweils in den folgenden Ka lendermona t 
übertra gen; a ngefa ngene Na chtdienststunden wer
den a nteilig übe rtra gen. Der Ü bertra g ist a uf 
1 35 Na chtdienststunden begrenzt. Die übertra ge
nen Na chtdienststunden werden na ch Ma ßga be 
des Absa tzes 1 Satz 1 Nummer 1 a uch da nn ver
gütet, wenn in dem entsprechenden Ka lendermo
nat die Vora ussetzungen des § 1 7a nic ht vorliegen. 

§ 1 7c 
Ausschluss der Zula ge 

Die Zula ge wird nicht gewährt 
1 .  soweit nicht zwischen Volldienst und Bereit

schaftsdienst unterschieden wi rd, 
2. folgenden Besoldungsempfängern: 

a )  Bea mten, die a ls Pförtner oder Wächter tätig 
sind, 

b) Soldaten, die Wa chdienst oder Sonderdienste 
im Innendienst leisten, 

c) Bea mten und Solda ten, die 
aa) Zula gen nac h § 22 oder § 23m erha lten 

odet 
bb) Ausla ri dsdienstbezüge oder einen Au s

la ndsverwendungszuschla g  na ch dem 
5. Abschnitt des Bundesbesoldungsge
setzes erha lten, 

d) Bea mten und Solda ten, die a uf Schiffen und 
schwimmenden Geräten tätig sind, wenn die 
durch diese Tätigkeit bedingte besondere 
Dienstpla ngesta ltung bereits a nderwei tig be
rücksichtigt ist. 

§ 1 7d 
Weitergewährung bei 

vorübergehender Dienstunfähigkeit 
(1 ) Die Zula ge wird weitergewährt 

1. Bea mten, die vorübergehend dienstunfähig sind 

a) infolge eines Unfa l ls im Sinne d es § 31 a Ab
satz 2 des Bea mtenversorgungsgese tzes oder 

b) eine s  Dienstunta lls im Sinne des § 37 Ab
sa tz 1 oder Absatz 2 des Bea mtenversor
gungsgesetzes, 

2. Solda ten, die vorübergehend dienstunfähig sind 
a) in folge eines Dienstunfa lls im Sinne des § 2 7  

des Soldatenversorgungsgesetzes in Verbin
dung mi t § 37 Absa tz 1 oder Absatz 2 des 
Bea mtenversorgungsgesetzes oder 

b) infolge eines Unfa l ls im Sinne des § 63c Ab
satz 2 Sa tz 2 des Soldatenversorg. ungsgeset
zes. 

(2) Die Höhe der Zula ge entspricht dem Durch
schnitt der Zula gen für die letzten drei Monate vor 
Beginn des Mona ts, in dem die vorüb ergehende 
Dienstunfähigkeit eingetreten ist. Steht dem Bea m
ten oder Soldaten in dem Mona t, in dem die 
vorübergehende Dienstunfähigkeit eingetreten ist, 
a uf Grund der tatsächlich geleisteten Dienste eine 
höhere Zula ge zu, ist dieser Betra g  ma ßgeblich." 

1 3. Der bisherige Abschnitt 3 wird Abschnitt 4. 
1 4. § 1 8  wird wie folgt geändert: 

a) In der Ü berschrift wird da s Wort " Entstehung" 
durch da s Wort " Entstehen" ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird die Anga be ,,§§ 1 9  bis 26" durch 
die Wörter " Vorschriften dieses Abschnitts" er
setzt. 

1 5. § 1 9  wird wie folgt geändert: 
a) In der Ü berschrift werden vor dem Wort " Unter

brechung" die Wörter " Weitergewährung bei" 
eingefügt. 

b) Absa tz 1 wird wie folgt g eändert: 
aa) In Sa tz 1 wird da s W ort " nur" gestrichen und 

wird die Anga be "§§ 20 bis 26" durch die 
Wörter " Vo' rschriften dieses Abschnitts" er
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter " In den Fällen 
der Nummern 2 bis 6" durch die Wörter " In 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 bis 6" 
ersetzt. 

cc) In Sa tz 3 wird da s Wort " Verwendung" durch 
da s Wort " Tätigkeit" ersetzt. 

c) Absa tz 2 wird wie folgt gefa sst: 
,,(2) Absa tz 1 Satz 2 und 3 gilt nicht 

1 .  bei Bea mten, die vorübergehend dienstunfähig 
sind 

'. 

a) infolge eines Unfa l ls im Sinne des § 31a 
Absa tz 2 des Bea mtenversorgungsgeset-
zes oder 

.. 

b) infolge eines. Dienstunfa l ls im Sinne des 
§ 37 Absa tz 1 oder Absatz 2 des Bea mten
versorgungsgesetzes, 

2. bei Solda ten, die vorübergehend dienstunfähig 
sind 
a) infolge eines Dienstunfa l ls im Sinne des 

§ 27 des Soldatenversorgungsgesetzes in 
Verbindung mit § 37 Absatz 1 oder Ab-
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satz 2 des Beam tenversorgungsgesetzes 
oder 

b) infolge eines U nfal ls im Sinne des § 63 c 
Absatz 2 Satz 2 des Soldatenversorgungs
gesetzes." 

1 6. § 20 wird aufgeh oben. 
1 7. Die Überschrift des § 21 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 21  
Z ulage für den Krankenpflegedienst".  

1 8. In der Überschrift des § 23 a werden nach dem Wort 
" Z ulage" die Wörter " für Tätigkeiten" eingefügt. 

1 9. In der Überschrift des § 23 i werden nach dem Wort 
" Z ulage" die Wörter " für Tätigkeiten" eingefügt . 

20. Folgender Abschnitt 5 wird angefügt: 
" Abschnitt 5 

Übergangsregelungen 

§ 24 
Übergangsregelung 

für Beamte des Bunde� eisenbah n
vermögens und der Postnachfolgeunternehmen 
(1 ) Abweichend von Abschnitt 3 gelten § 1 9  Ab

sat z  1 und § 20 Absat z  5 in der bis zum 3 0. Sep
tern ber 2013 geltenden Fassung fort  
1 .  für Beamte des Bundeseisenbahnvermögens, 

die der Deutschen Bah n  Aktiengesel lsch aft oder 
einer Gesellsch aft zugewiesen sind, die ausge
gl ied er t  worden ist nach § 2 A bsatz 1 und § 3 
Absat z  3 des Deutsch e Bahn Gründungsgeset
zes vom 27. Dezem ber 1 993 (BGBI. I S. 23 78, 
23 86), das zuletzt durch Art ikel 3 07 der Verord
nung vom 3 1 .  Okt ober 2006 (BGBI. I S. 2407) 
geändert worden ist, und 

2. für Beamte, die bei einem Postnachfolgeunter
nehmen beschäftigt sind. 
(2) Die Sch icht zulagen nach § 20 Absatz 5 in der 

bis zum 3 0. September 2013 g eltenden Fassung 
können durch R echtsv erordnung um bis zu 1 0  Pro
zent erh öht werden. Die Rech tsverordnung erlässt 
1. für die Beamten nach Absat z  1 Numme r  1 das 

Bundesministerium für Verkeh r, Bau und Stadt
entwicklung im Einverneh men mit d em Bundes
ministerium der Finanzen und dem Bundes
ministerium des Innern, 

2. für die Beamten n ach Absatz 1 Nummer 2 das 
Bundesministerium der Finanzen nach Anh örung 
des Vorstands des Postnach folgeunterneh mens 
im Einve rnehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern . 

§ 25 
Übergangsregelung für 

die U mstellung vo n den Z ulagen für 
We chselsch ichtdienst und für Schic htdienst 

auf die Z ut age für Dienst zu wechselnden Z eiten 
Beamte und Soldaten, die für September 2013 

einen Anspruch auf eine Z ulage für Wechsel
schich t- oder Schich tdienst nach § 20 Absatz 1 

oder Absatz 2 in der bis zum 30 .  September 2013 
geltenden Fassung haben, wird die Z ulage für die 

Monate Oktober 2013 bis Dezember 2013 in  glei
cher H öhe als Vorschuss fortgezah lt, sofern die zu
lagenberech tigende Tätigkeit wäh rend dieser Mo
nate for tgesetzt wird. Der Vorschuss wird mit der 
Z ulage verrech net, die den Beamten und Soldaten 
für di e Monate Oktober 2013 bis Dezember 2013 
auf Grundlage der §§ 1 7a bis 1 7c zusteht; ein 
positiver Diff erenzbetrag wird ausgezahlt. § 20 Ab
satz 4 in der bis zum 3 0. Septem ber 2013 gelten
den Fassung ist anzuwenden." 

2 1 . In § 8 Absatz 3 Nummer 1 bis 4, § 13 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 2 Satz 2, § 23 b Absatz 4 Satz 1 
sowie § 23 d Absatz 3 Satz 2 werden j ew eils die 
Wörter " vom Hundert" durch das Wort " Prozent" 
ersetzt. 

Artike l 3 

Änderung der 
Erholungsurlaubsverordnung 

Die Erholungsurlaubsverordnung in der Fassung der 
Bekannt mach ung vom 11 . November 2004 (BGBI. I 
S. 283 1 ), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 6. Dezember 201 2 (BGBI .  I S. 2568) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 
1 .  Die §§ 1 2  bis 1 4  werden wie folgt gefasst: 

,,§ 1 2  
Z usatzurlaub 

(1 ) Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf 
einen halben Arbeitstag Z usatzurlaub im Kalender
monat, wenn sie 
1 .  zu wech selnden Z eiten zum Dienst herangezogen 

werden und 
2. im Kalendermonat mindest ens 35 Stunden Dienst 

in der Z eit zwischen 20 U hr und 6 U hr (Nacht
dienstst unden) leist en. 

Dienst zu wech selnden Z eiten wird geleistet ,  wenn 
mindestens viermal im Kalendermonat die Diff erenz 
zwisch en den Anfangsuhrzeiten zweier Dienste min
desten s  7 un d h öchstens 1 7  Stunden beträgt. Be
reitschaftsdienst g i lt nich t  als Dienst im Sinne dieser 
Vorsch rift. Geleistete Nachtdienststunden', die nicht 
für einen halben Arbeitstag Z usatzurlaub ausreichen, 
und Nach tdienststunden, die in einem Kalender
monat über 3 5  Nach tdienststunden h inaus gele istet 
worden sind, werden jeweils in den folgenden Kalen
dermonat übertragen. Der Übertrag ist auf 70 Nacht
dienstst unden begrenzt. Im U rlaubsj ah r  werden bis 
zu sechs Arbeitstage Z usatzurlaub gewähr t. Es wer
den nur volle Tage Z usatzurlaub gewährt. Absatz 5 
bleibt unberührt. § 5 Absatz 5 ist nicht anzuwenden. 

(2) Soweit Beamtinnen und Beamte die Voraus
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 nicht erfüllen, er� 
halten sie für jeweils 1 00 geleistete Nachtdienst
stunden einen Arbeitstag Z usatzurlaub. Im U rlaubs
jahr werden bis zu sechs Arbeitstage Z usatzurlaub 
gewäh rt. Nacht dienststunden, die nich t  durch die 
Gewährung eines Arbeitstages Z usatzurlaub abge
golten sind, und Nachtdienststunden, die in einem 
U rlaubsj ahr über 600 Nach tdienststunden h inaus 
geleistet worden sind, werden in das folgende U r
laubsjahr üb ertragen . Der Übertrag ist auf 1 00 Nacht
di enststunden begrenzt. Absatz 5 bleibt unberührt. 
§ 5 Absatz 5 ist nicht anzuwenden. 
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(3) Bei Tei lzeitbeschäftigung verringern sich die 
für die G ewährung von Z usatzurlaub erforderlichen 
Nachtdienststunden entsprechend dem Verhältnis 
zwischen der ermäßigten und der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit. § 5 Absatz 4 Satz 3 g ilt 
entsprechend. Der Z usatzurlaub ist nach Stunden zu 

. berechnen. Dabei entspricht ein als Z usatzurlaub zu
stehender Arbeitstag der jeweil igen ermäßigten re
gelmäßigen Arbeitszeit, geteilt durch die Z ahl der 
W ochentage, auf die die jeweilige ermäßigte regel
mäßige Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubs
jahres verteilt war. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind . nebeneinander 
anzuwenden. Der Z usatzurlaub darf insgesamt 
sechs Arbeitstage je Urlaubsjahr nicht überschrei
ten. Am Ende des Urlaubsjahres werden übertra
gene Nachtdienststunden nach Absatz 1 a uf über
tragene Nachtdienststunden nach Absatz 2 ange
rech net, sofern sich hieraus ein Anspruch auf einen 
weiteren Arbeitstag Z usatzurlaub ergibt und. der An
spruch auf max imal sechs Arbeitstage Z usatzurlaub 
im Ur laubsjahr noch ni cht ausgeschöpft ist. Absatz 5 
bleibt unberührt. 

(5) Der Z usatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 
erhöht sich 

1. für Beamtinnen und Beamt e, die das 50. L ebens
jahr vollendet haben oder im L aufe des Urlaubs
jahres vollenden, um einen Arbeitstag, 

2. für Beamtinnen und Beamte, d ie das 60. L ebens
jahr vollendet haben oder im L aufe des Urlaubs
jahres vollenden ,  um einen weiteren Arbeitstag. 

§ 13 

Sonderregelungen für 
ehemals bundeseigene Unternehmen 

(1 ) Für den Bereich der Deutschen Bahn Aktien
gesellschaft oder einer G esellschaft, die ausgeglie
dert worden ist nach § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 3 
des Deutsche Bahn G ründungsgesetzes vom 27. De
zember 1 993 (BG BI.  I S. 23 78, 23 86), das zuletzt 
durch Artike l 3 07 der Verordnung vom 3 1 .  Oktober 
2006 (BG BI. I S. 2407) geändert worden ist, k ann die 
oberste Dienstbehörde von d er Anwendung des § 1 2  
Absatz 1 absehen. 

(2) Für Beamtinn en und Beamte, die bei den 
Postnachfolgeunternehmen beschäftigt sind, k ann 
die oberste Dienstbehörde 

1. statt des Z usatzurlaubs Freischichten in entspre
chendem Umfang. gewähren . oder 

2. von der Anwendung des § 1 2  Absatz 1 absehen. 

§ 1 4 

Z usatzurlaub für 
Beamtinnen und Beamt e  

i n  besonderen Verwendungen 

Der Z usatzurlaub für Dienst zu wechselnden 
Z eiten wird nicht gewährt 

1 .  Beamtinnen und Beamten der Feuerwehr oder 
des W achdienstes, wenn sie nach einem Schicht
plan eingeset zt sind, der für den Regelfall Schich
ten von 24 Stunden Dauer vorsieht, 

2. Beamtinnen und Beamten, die sich zwischen 
Dien stende und nächstem Dienstbeginn an Bord 
von ruhenden Schiffen oder auf ruhenden 
schwimmenden G eräten bereithalten, . 

3 .  Beamtinnen und Beamten, die an Bord von Schif
fen oder auf schwimmenden G eräten zur Bord
und Hafenwache oder zur Ank erwache eingesetzt 
sind. 

Dauert mindestens ein Viertel der Schichten, die 
Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr oder des 
W achdienstes leisten, weniger als 24, aber mehr 
als 1 1  Stunden, erhalten sie für je fünf Monate 
Schichtdienst im Urlaubsjahr einen Arbeitstag Z u
satzurlaub; § 1 2  Absatz 5 ist nicht anzuwenden." 

2. In § 1 7  Absatz 3 wird die Angabe " Absatz 1" durch 
die Angabe " Absatz 2" � rsetzt. 

Artikel 4 

Änderung der 
Arbeitszeitverordnung 

Die Arbeitszeitverordnung vom 23. Februar 2006 
(BG BI. I S. 427), die zuletzt durch Artik el 2 der Verord
nung vom 1 4. September 201 2 (BG BI.  I S. 201 7) ge
ändert worden ist, wird wie f olgt geändert: 

1. In § 2 werden die Nummern 1 4  und 1 5  d urch fol
gende Nummer 1 4  ersetzt: 

,,1 4. der Nachtdienst ein Dienst, der zwischen 20 Uhr 
und 6 Uhr zu leisten ist." 

2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1 ) Ruhepausen werden au f die Arbeitszeit ange
rechnet, wenn die Voraussetzungen des § 1 7a der 
Erschwerniszulagenverordnung mit der Maßgabe 
erfüllt sind, dass im Kalendermonat mindestens 
3 5  Nachtdienststunden geleistet werden." 

Artikel 5 

Änderung der 
Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung 

In § 1 Satz 2 der Soldatinnen- und Soldatenurlaubs
verordnung in der Fassung der Bek anntmachung vom 
1 4. Mai 1 997 (BG BI.  I S. 1 13 4), die zuletzt durch Arti
k el 2 Absatz 4 des G esetzes vom 8. April 2013 (BG BI.  I 
S. 73 0) geändert worden ist, wird das W ort " Schicht
dienst" durch die W örter " Dienst zu wechselnden 
Z eiten" und werden die W örter " Schicht- und Nacht
dienstes" durch die W örter " Dienstes zu wechselnde n 
Z eiten" ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung der 
Mutterschutzverordnung tür Soldatinnen 

§ 6 der Mut terschutzverordnung für Soldat innen in 
der Fassung der Bek anntmachung vom 1 8. November 
2004 (BG BI.  I S. 2858), die zul etzt durch Artik el 3 Ab
satz 3 9  der Verordnung vom 1 2. Februar 2009 (BG BI .  I 
S. 3 20) geän?ert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  In Satz 1 werden die W örter "W echselschicht- oder 
· Schichtdienstes" durch die W örter " Dienstes zu 
wechselnden Z eiten" ersetzt. 
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2. I n  Satz 2 werden die W ört er "W echselschicht- oder 
Schichtdienst" dur ch die W örter " Dienst zu wech
selnden Z eit en" er set zt. 

Artikel 7 

Bekannt machungserlaubnis 

Das Bundesminist erium des I nner n k ann den W ort
laut der Erschwerniszulagenveror dnung in der vom 
1. Ok tober 2013 an geltenden Fassung sowie den 
Wortlaut d er Erholul) gsurlaubsverordnung und der 
Ar beitszeit ver ordnung in der vom 1. Januar 201 4 an 

gelt enden Fassung im Bundesgesetz blatt bek annt 
machen. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

(1 ) Artik el 1 tr itt am 1. Aug ust 2013 in Kr aft . 
(2) Die Art ik el 2 und 6 treten am 1. Oktober 2013 in 

Kr aft . 
(3) I m  Übrigen tritt diese Ver or dnung am 1 .  Januar 

2014 in Kr aft . 

Berl in, den 20. August 2013 

D i e  B u n d e sk a n z l e r i n  
Dr. A n g e  I a M e r k e I 

D er B u n d e s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n  
H a n s - P e t e r  F r i e d r i c h  
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Dritte Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 

(Fluglärm-Außenwohnbereichsentschädigungs-Verordnung - 3. FlugLsV) 

Vom 20. August 201 3 

Auf Gr und des § 3 Absatz 2 und des § 9 Absatz 6 
Satz 1 des G esetzes zum Schutz gegen Fluglär m  in der 
Fassung der Bek anntmachung vom 31. Oktober 2007 
(BG BI. I S. 2550) verordnet die Bundesregierung nach 
Anhörung der beteil igten Kreise: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) D iese Verordnung gilt für Gr undstück e, auf denen 
bei Festsetzung des L ärmschutzbereichs für einen 
neuen oder wesentlich baulich erweiterten Flugplatz 
im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 3 
des G esetzes zum Schutz gegen Fluglärm W ohnungen 
oder schu tzbedürftig e E inrichtungen nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 und 2 des genannten G esetzes zulässigerweise 
errichtet sind oder zulässigerweise gemäß § 5 Absatz 4 
des genannten G esetzes errichtet werden dürfen und 
die in der Tag-Schutzzone 1 des Flugplatzes gelegen 
sind. Für diese G rundstück e  enthält sie nähere Bestim
mungen über die Entschädigung für Beeinträchtigun
gen des Außenwohnbereichs nach § 9 Absatz 5 des 
genannten G esetzes. 

(2) Entschädigungsansprüche nach anderen öffent
l ich- rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

§2 

Entschädigungsgrundsätze 

Die Entschädigung für fluglärmbedingte Beeinträch
tigungen des Außenwohnbereichs bestimmt sich nach 
der Schutzwürdigk eit des Außenwohnbereichs und 
nach der W ertminderung durch die Fluglärmbelastung 
unter Berück sichtigung der Intensität der Fluglärm
belastung, der Vorbelastung und der Art der baulichen 
Nutzung der betroffenen Flächen. 

§3 

Außenwohnbereich . 

(1) Zum Außenwohnbereich einer W ohnung auf ei nem 
G rundstück im Sinne des § 1 gehören Balk one, Da ch
gärten und L oggien, die mit der baulic hen Anlage ver
bunden sind, Terrassen, G ri li plätze und G ärten sowie 
ähnliche A ußenanlagen, die der W ohnnutzung im 
Freien dienen. 

(2) Nicht zum Außenw ohnber eich gehören Balkone 
und V orgärten, die aufgrund ihrer G röße oder Beschaf
fenheit nicht für den regelmäßigen Aufenthal t  geeignet 
sind, sowie reine Nutzgärten und sonstige Flächen, die 
anderen Zweck en als der W ohnnutzung im Freien die
nen oder deren Nutzung für das W ohnen im Freien 
nicht zulässig ist. 

(3) Befinden sich auf dem G rundstü ck mehrere 
W ohnungen, weist die einzelne W ohnung einen Außen-

woh nbereich auch dann auf, wenn nur eine gemein
schaftl iche Nutzung des Außenwohnbereichs gegeben 
ist. 

(4) Als Außenwohnbereich einer schutzbe dürftigen 
Einrichtung auf einem Gr undst ück im Sinne des § 1 gilt 
der Außenbereich, der einer der W ohnnutzung im 
Freien vergleichbaren Nutzung dient. 

§4 

Fluglär mbelastung von Grundstücken 

(1) Die Intensität der Fluglärmbelastung im Sinne 
dieser Verordnung bestimmt sich nach der L age des 
b etroffenen Gr undstück s  in der Tag-Schutzzone 1. Inner
halb d er Tag-Schutzzone 1 werden zwei Isophonen
Bänder festgelegt. 

(2) Das Isophonen-Band 1 umfasst 
1. bei zivilen Flugplätzen im Sinne des § 2 Absatz 2 

Satz 2 Nummer 1 des G esetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm den Bereich der T ag-Schutzzone 1, in dem 
der fluglärmbedingte äq uivalente Dauerschali pegel 
für den Tag (LAeq Tag) den W ert von 65 Dezibel (A) 
überschreitet, 

2. bei mi litärischen Flugplätzen im Sinne des § 2 Ab
satz 2 Satz 2 Nummer 3 des genannten G esetzes 
den Bereich der Tag-Schu tzz one 1, in dem der flug
lärmbedingte äq uivalente Dauerschallpegel für den 
Tag (LAeq Tag) einen W ert von 68 Dezibel (A) über
schreitet. 

Das Isophonen-Band 2 umfasst jeweils den restlichen 
Bereich der Tag-Schutzzone 1. 

(3) Die Isophonen-Bänder 1 und 2 werden nach § 4 
der Verordnung über die Datenerfassung und das 
Berechnungsverfahren für die Festsetzung von L ärm
schutzbereichen ermittelt uO d in L isten und K arten 
gemäß § 4 Absatz 4 der genannten Ver ordnung dar
gestellt. G rundstücke, di e in zwei Isophonen-Bändern 
liegen, werden dem Isophonen-Band 1 zugeordnet. 

§5 

Entschädigungspauschalen bei Wohnungen 

(1) Bei einem Einfamil ienhaus mit Außenwohnbereich 
beträgt die Höhe der Entschädigung pauschal: 
1. für ein im Isophonen-Band 1 

gelegenes G rundstück: 
2. für ein im Isophonen-Band 2 

gelegenes G rundstück: 

5 000 Euro, 

3 700 Euro. 
(2) Bei einem Zw� ifam i lienhaus mi t Außenwohnbe

reich beträgt die Höhe der Entschädigung pauschal: 
1. für ein im Isophon en-Band 1 

gelegenes G rundstück: 6 000 Euro, 
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2. für ein im Isophonen-Band 2 
ge legenes G rundstück :  4 440 Euro. 
(3) Bei einem Mehrfamilienhaus mit Außenwohnbe

reich erhöht sich die Entschädigung pauschal gegen
über Absatz 2 mit jeder weiteren abgeschlossenen 
W ohnung 
1 .  t ür ein im Isophonen-Band 1 

gelegenes G rundstück um: 2 000 Euro, 
2. für ein im Isophonen-Band 2 

gelegenes G rundstück um: 1 480 Euro. 
(4) Bei einer Eigentumswohnung mit Außenwohnbe

reich beträgt die Höhe der Entschädigung pauschal: 
1. für ein im Isophonen-Band 1 

gelegenes G rundstück: 
2. für ein im Isophonen-Band 2 

gelegenes G rundstück: 

§ 6  
Erhöhte Entschädigung 

aufgrund des Verkehrswertes 

3 000 Euro, 

2 220 Euro. 

(1 ) Abweichend von § 5 beträgt die Höhe der 
Entschädigung bei einem Einfamil ienhaus, einem Z wei
famil ienhaus oder einem Mehrfamil ienhaus 2,00 Pr o
zent des Verk ehrswertes eines im Isophonen-Band 1 
gelegenen G rundstück s  und 1,48 Prozent des Verk ehrs
wertes eines im Isophonen- Band 2 gelegenen G rund
stücks,  sofern der A nspruchsberechtigte nachweist, 
dass die hiernach ermittelte Entschädigung die Ent
schädigung nach § 5 übersteigt. Bei einer Eigentums
wohnung gi lt Satz 1 mit der M aßgabe, dass der Ver
kehrswert der Eigentumswohnung einschließlich des 
W ertes des Miteigentumsante i ls an dem G rundstück 
und an dem sonstigen gemeinschaftlichen Eigentum 
zugrunde zu legen ist. 

(2) Maßgeblich für die Ermittlung des Verk ehrswer
tes ist der Tag der öffentlichen Bek anntmachung des 
Plans für den neuen oder wesentlich baulich erweiter
ten Flugplatz im Sinne von § 1 Absatz 1 .  Bei landwirt
schaftlich, gewerblich oder gemischt genutzten G rund
stück en ist nur der Anteil des Verk ehrswertes zu be
rück sichtigen, der auf die W ohnnutzung entfäl lt. Satz 2 
gilt entsprechend für Eigentumswohnungen. 

(3) Der Verk ehrswert k ann nachgewiesen werden 
durch ein G utachten des G utachterausschusses für 
G rundstück swerte. Sofern der G utachterausschuss ge
hindert ist, ein Verk ehrswertgutachten zu erstatten, 
k ann eine andere Stelle mit der Erstattung betraut wer
den. Die erf orderlichen Kosten für den Nachweis des 
Verk ehrswertes trägt der Flugplatzhalter, sofern sich 
aufgrund des Nachweises eine höhere Entschädigung 
als nach § 5 ergibt. 

§ 7  
Berücksichtigung der Art 

der baulichen Nutzung sowie der Vorbelastung 

Die Entschädigung nach den §§ 5 und 6 wird um die 
Hälfte gemindert, sofern G rundstück e  
1. i n  Industriegebieten i m  Sinne des § 9 der Baunut

zun gsverordnung oder in folgenden Sondergebieten 
im Sinne des § . 1 1  Absatz 2 der Baunutzungsverord
nung 
a) L adengebiete, 

b) G ebiete für Eink aufszentren und großflächige 
Handelsbetriebe, 

c) G ebiete für Messen, Ausstellungen und Kon-
gresse, 

d) Hafengebiete 

gelegen sind und der fluglärmbedingte äq uivalente 
Dauerschallpegel für den Tag (LAeq Tag) den W ert 
von 70 Dezibel (A) nicht erreicht, 

2. in G ewerbegebieten im Sinne des § 8 der Bau
nutzungsverordnung gelegen sind und der fluglärm
bedingte äq uiv alente Dauerschallpegel für den Tag 
(LAeq Tag) den W ert von 65 Dezibel (A) nicht e rreicht. 

Die Art der in Satz 1 bezeichneten G ebiete ergibt sich 
aus den Festlegungen in den Bebauungsplänen. G ebie
te, für die k eine Festsetzungen bestehen, sind entspre
chend ihrer Schutzbedürftigk eit zu beurteilen. 

§ 8  

Entschädigung in besonderen Fällen 

(1 ) Bei W ohnungen k ann abweichend von den §§ 5 
bis 7 eine höhere oder niedrigere Entschädigung fest
gesetzt werden, wenn aufgrund besonderer Umstände 
des E inzelfalls eine deutlich abweichende Höhe der 
Entschädigung angemessen ist. 

(2) Bereits früher für fluglärmbedingte Beeinträchti
gungen des Außenwohnbereichs geleistete Entschädi
gungen sind auf die Entschädigung nach dieser Veror d
nung in voller Höhe anzurechnen. 

(3 ) Eine Außenwohnbereichsentschädigung ist nicht 
zu leisten, sofern W ohnungen ' auf einem G rundstück 
zum Abbruch bestimmt sind oder dieser bauordnungs
rechtlich angeordnet wird. 

§ 9  

Entschädigung bei 
schutzbe dürftigen Einrichtungen 

(1 ) Bei einer schutzbedürftigen Einrichtung mit 
Außenwohn bereich beläuft sich die Höhe der Entschä
digung pauschal für im Isophonen-Band 1 oder 2 gele
gene G rundstück e  auf den in § 5 Absatz 1 Nummer 1 
oder Nummer 2 j ew eils genannten Betrag. 

(2) Bei einer schutzbedürftigen Einrichtung mit 
W ohnnuf zung erhöht sich die Entschädigung pauschal 
gegenüber Absatz 1 

• 

1 .  mit jeder abgeschlossenen W ohnung um den in § 5 
Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 genannten Be
trag, 

2. mit jedem Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer um 
die Hälfte des in § 5 Absatz 3 Num mer 1 oder Num
mer 2 genannten Betrages. 

(3) Bei einer schutzbedürftigen Einrich tung ohne 
W ohnnutzung erhöht sich die Entschädigung pauschal 
gegenüber Absatz 1 mit je dem dauerhaft genutzten 
G ruppen- oder G emeinschaftsraum um den in § 5 Ab
satz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 genannten Betrag. 

(4) Im Üb rigen gelten für schutzbedürf tige Einrich
. tungen mit Außenwohnbereich die §§ 6 bis 8 entspre
c hend. 
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§ 10 
Auszahlung 

§ 11 
Inkrafttreten 

Die Außenwohnbereichs entschädigung w ird als ein
malige Z ahlung geleistet. 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verk ündung 
in Kraft. 

Der Bundes rat hat z ug estimmt. 

Berl in,  den 20. August 2013 

D i e  B u n d e sk a nz l e r i n  
Dr. A n g e l  a M e r k e I 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  U m w e l t ,  N a t u r s c h u tz u n d  R e ak t o r s i c h e r h e i t  

P e t e r  A l t m a i e r  
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Verordnung 
zur Durchführung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in der Handelsperiode 201 3 bis 2020 

(Emissionshandelsverordnung 2020 - EHV 2020)* 

Vom 20. August 2013 

Es verordnen auf G rund 
- des § 28 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b und c des 

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 21 . Juli 
2011 (BG B! . I S. 1 475) die Bundesregierung sowie 

- des § 28 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 des Treibhausgas-Emissionshandels
gesetzes vom 21. Jul i  201 1  (BG B! . I S. 1 475), von 
denen Absatz 2 Nummer 1 durch Artik el 1 Num
mer 13 Buchstabe a des G esetz es vom 1 5. Jul i  2013 
(BG B! . I S. 2431) neu gefasst und A bsatz 4 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 durch Ar tikel 1 Nummer 13 Buch
stabe b des vorgenannten G esetzes eingefügt wor
den ist, das Bundesrn inisterium für Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit: 

Inh a l t sü b ersic h t  

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ Anwendungsbereich und Zweck 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 2 

Emissionsberichterstattung 
(Zu § 5 des Gesetzes) 

§ 3 Emissionsfaktor beim Einsatz flüssiger Biobrennstoffe 
§ . 4 Emissionsfaktor beim Einsatz von Biokraftstoffen im Luft

verkehr 
§ 5 Nachweisanforderungen für angewendete Analysemethoden 

Abschnitt 3 

Umtausch von Emissionsgutschriften 
(Zu § 18 des Gesetzes) 

§ 6 Umtauschbarkeit von Emissionsgutschriften 
§ 7 Umtauschverfahren 

§ 8 Beleihung 

Abschnitt 4 

Zertifizierung von Prüfstellen 
(Zu § 21 des Gesetzes) 

§ 9 Anwendbare Vorschriften 
§ 10 Ausschluss von der Zertifizierung 

• Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur För
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 
und 2003/30/EG (ABI. L 140 vom 5.6.2009, S. 16). 

-

§ 11 Aufsicht über die Tätigkeit der i3eliehenen 
§ 12 Beendigung der Beleihung 

Abschnitt 5 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 13 Übergangsbestimmung 
§ 14 Inkrafttreten 

A b s chnit t 1 

All g e me ine Vor s ch r ift e n  

§ 1 

Anwendungsbereich und Zweck 

Diese Verordnung gilt innerhalb des Anwendungs
bereichs des T reib hausgas-Emissionshandelsgesetzes. 
Sie dient der Konk retisierung der Anforderungen der 
§§ 5, 1 8  und 21 des Treibhausgas-Emissionshandels
gesetzes. 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

Für diese Verordnung gelten die folgenden Begriffs
bestimmungen: 

1. am wenigsten entwick elte L änder: Staaten, die auf 
der L iste der am wenigsten entwick elten L änder auf
geführ t sind, die vom W irtschafts- und Sozial rat der 
Vereinten Nationen beschlossen wurde; 

2. fl üssige Biobrennstoffe: Brennstoffe im Sinne von 
Artik el 3 Nummer 21 der Monitoring-Verordnung (§ 3 
Nummer 1 0  des G esetzes), die zum Z eitpunk t  des 
Eintritts in den Brenn- oder Feuerraum flüssig sind; 

3 .  Biok raftstoffe: Biok raftstoffe im Sinne von Artikel 3 
Nummer 22 der Monitoring-Veror dnung; 

4. Ver ifizier ungs-Verordnung: die Verordnung (EU) 
Nr. 600/ 201 2 der Kommission vom 21 . Juni 201 2 
über die Prüfung von Treibhausgasemissionsbe
r ichten und Tonnenk i lometerberichten sowie die Ak 
kr editier ung von Prüfstellen gemäß der R ichtlinie 
2003 /87 lEG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (AB! . L 1 81 vom 1 2.7. 2012 ,  S. 1 ) ,  in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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A b s c hn i t t  2 

E mis s ion s b e  r i  c h t e  r s t a t t u  n g 
(Z u § 5 des G esetzes) 

§ 3  

E missionsfaktor 
beim Einsatz flüssiger Biobrennstoffe 

(1 ) Für den Einsatz flüssiger Biobrennstoffe zur 
Stromproduk tion gi lt A rtikel 3 8  Absatz 2 Satz 1 der 
Monitoring-Verordnung, soweit die eingesetzten flüssi
gen Biobrennstoffe die Nachhaltigk eitsanforderungen 
der §§ 4 bis 8 der Biomassestrom-Nachhaltigk eitsver
ordnung vom 23 . Jul i  2009 (BG BI .  I S. 21 74) erfül len, 
die zuletzt durch Artik el 2 Absatz 70 des G esetzes vom 
22. Dezember 201 1 (BG BI. I S. 3 044) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung. § 3 Absatz 2 und 3 
der Biomassestrom- Nachhaltigk eits\(erordnung gi lt ent
sprechend, zu Absatz 3 mit der Maßgabe, dass anstelle 
des § 3 Absatz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeits
verordnung auf Satz 1 abzustellen ist. Für flüssige Bio
masse, die aus Abfall oder aus Reststoffen hergestellt 
worden ist, ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass lediglich die Nachhaltigk eitsanforderungen nach 
§ 8 der Biomassestrom-Nachhaltigk eitsverordnung er
füllt sein müssen; diese Einschränk ung gilt nicht für 
flü ssige Biomasse aus Reststoffen der L and-, Forst
oder Fischwirtschaft oder aus Aq uak ulturen. 

(2) Beim Einsatz flüssiger Biobrennstoffe zur W är
meerzeugung gi lt Absatz 1 mit der Maßgabe, d ass zur 
Berechnung des Treibhausgas- Minderungspotenzials 
anstelle des Vergleichswertes für Fossilbrennstoffe 
nach Nummer 4 der Anlage 1 zur Biomassestrom
Nachhaltigk eitsverordnung folgende Vergleichswerte 
gelten: 

1 .  für flüssige Biomasse, die zur W ärmeerzeugung ver
wendet wird, 77 g C02eq /MJ und 

2. für flüssige Biomasse, die zur W ärmeerzeugung 
in Kraft-W ärme- Kopplung verwendet wird, 85 g 
C02eq/MJ. 

(3) Die Einhaltung der Anforderungen nach den Ab
sätzen 1 und 2 für die eingesetzten flüssigen Biobrenn
stoffe ist nachzuweisen durch einen anerk annten Nach
haltigk eitsnachweis nach § 1 4  Nummer 1 ,  2 oder 3 der 
Biomassestrom-Nachhaltigk eitsverordnung oder durch 
einen Nachhaltigk eits-Teilnachweis nach § 24 der Bio
massestrom-Nachhaltigk eitsverordnung, der in der Da
tenbank der nach § 74 Absatz 1 Nummer 3 dritter Halb
satz der Biomassestrom-Nachhaltigk eitsverordnung 
zuständigen Behörde auf das Konto der nach § 1 9  Ab
satz 1 Nummer 3 des Treibhausgas-Emissionsh andels
gesetzes zuständigen Behörde überwiesen wird. 

(4) Für den Einsatz flüssiger Biobrennstoffe in Anla
gen, die k eine Schnittstelle nach § 2 Absatz 3 d.er Bio
massestrom-Nachhaltigk eitsverordnung sind und denen 
k eine solche Schnittstelle vorgelagert ist, ist der Nach
weis über die Einhaltung der Nachhaltigk eitsanforde
rungen abweichend von · Absatz 3 durch eine Prüf
bescheinigung einer nach § 42 Nummer 1 oder 2 der 
Biomassestrom-Nachhaltigk eitsverordnung anerk ann
ten Z ertifizierungsstelle zu erbringen. Die §§ 48, 49, 
52 bis 55 der Biomassestrom-Nachhaltigk eitsverord-

. nung gelten entsprechend. 

(5) Für flüssige Biobrennstoffe als Bestandteil eines 
Brennstoffgemischs sowie für die Bestimmung des 
Kohlenstoffgehalts bei A nwendung einer Massenbilanz 
gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für den Einsatz 
von Ablauge, die bei der Herstellung von Z ellstoff an
gefallen ist. 

(7) Soweit die Anforderungen nach den Absätzen 1 
bis 5 nicht erfüllt sind, ist der Emissionsfak tor beim Ein
satz flüssiger Biobrennstoffe nach den Vorgaben der 
Monitoring-Verordnung zur Ermittlung des Emissions
fak tors für fossile Brennstoffe zu bestimmen. 

§ 4  

Emissionsfaktor beim Einsatz 
von Biokraftsto ffen i m  Luftverkehr 

(1 ) Beim Einsatz von Biok raftstoffen im L uftverkehr 
beträgt der Emissionsfak tor Nul l ,  soweit die eingesetz
ten Biok raftstoffe die Nachhaltigk eitsanforderungen der 
§§ 4 bis 8 der Biok raftstoff-NaChhaltigkeitsverordnung 
v om 3 0. September 2009 (BG BI. I S. 3 1 82) erfüllen, die 
zuletzt durch Artik el 2 der Verordnung vom 26. Novem
ber 201 2 (BG BI .  I S. 23 63) geändert worden ist; in der 
jeweils geltenden Fassung. § 3 Absatz 2 und 3 der Bio
k raftstoff- Nach haltig k eitsverordnu ng gi lt entsprechend, 
zu Absatz 3 mit der Maßgabe, dass anstelle des § 3 
Absatz 1 der Biok raftstoff-Nachhaltigk eitsverordnung 
auf Satz 1 abzustellen ist. Für Biok raftstoffe, die aus 
Abfall oder aus Reststoffen hergestellt worden sind, 
ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass lediglich 
die Nachhaltigk eitsanforderungen nach § 8 der Bio
k raftstoff-Nachhaltigk eitsverordnung erfüllt sein müs
sen; diese Einschränk ung g ilt nicht für Biok raftstoffe 
aus Reststoffen der L and-, Forst- oder Fis.chwirtschaft 
oder aus Aq uak ulturen. 

(2) Die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 
ist nachzuweisen durch einen anerk annten Nachhaltig
k eitsnachweis nach § 1 4  Nummer 1 ,  2 oder 3 der Bio
k raftstoff-Nachh altigk eitsverordnung oder durch einen 
Nachhaltigk eits-Teilnachweis nach § 24 der Biok raft
stoff-Nachhaltigk eitsverordnung, der in der Datenbank 
der nach § 66 Absatz 1 Nummer 3 dritter Halbsatz der 
Biok raftstoff-Nachhaltigk eitsverordnung zuständigen · 
Behörde auf das Konto der nach § 1 9  Absatz 1 Num
mer 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
zuständigen Behörde überwiesen wird. 

(3) Für Biok raftstoffe als Bestandteil eines Treibstoff
gemischs gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Soweit die Anforderungen nach den Absätzen 1 
bis 3 nicht erfüllt sind, ist der Emissionsfak tor beim Ein
satz von Biok raftstoffen nach den Vorgaben der Moni
toring-Verordnung zur Ermittlung des Emissionsfak tors 
für fossile Treibstoffe zu bestimmen. 

§ 5  

Nachweisanforderungen 
für angewendete Analyse methoden 

Soweit zur Bestimmung der Emissionen Berech
nungsfak toren verwendet werden, die auf Analysen ba
sieren, gelten die Nachweisanforderungen in den Arti
k eln 3 2  bis 3 5  der Monitoring-Verordnung für alle ange
Wendeten Analysemethoden . 
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A b s ch n it t  3 

U mt a u s ch 
vo n E mis s io n s g u t s chr ift e n  

(Z u § 1 8  des G esetzes) 

§ 6  
U mtauschbarkeit 

von E missionsgutschriften 

Neben den Emissionsgutschriften nach § 1 8  Absatz 3 
des G esetzes sind auch zertifizierte Emissionsreduk tio
nen im Sinne des § 2 Num mer 21 des Projek t-Mecha
nismen-G esetzes aus Projekten umtausch bar, die 
1. von dem Ex ek utivrat im Sinne des § 2 Nummer 22 

des Proj ekt-Mechanismen-G esetzes nach dem 
3 1. Dezember 2012 registriert wurden und 

2. in einem Staat durchgeführt werden, der zum Z eit
punk t  der Registrierung zu den am wenigsten ent
wick elten L ändern zählt. 

§ 7  
U mtauschverfahren 

Für den Umtausch von Emissionsgutschriften in Be
rechtigungen der Handelsperiode 2013 bis 2020 sind 

-die Vorgaben der Register-Verordnung gemäß Artik el 1 9  
der Richtlinie 2003 /87 lEG maßgebl ich. Bei Emissions
gutschriften für Emissionsminderungen, die vor dem 
Jahr 2013 erbracht wurden, muss der Betreiber die für 
den Umtausch erforderliche Mitwirk ungshandlung im 
Emissionshandelsregister vor dem 1 .  April 201 5 vorge
nommen haben. Bei verspätet vorgenommener Mitwir
k ungshandlung besteht k ein Anspruch auf Umtausch. 

A b s ch n it t  4 

Ze r t ifizie r u n g  von P r ü fs t el le n  
(Z u § 21  des G esetzes) 

§ 8  
Beleihung 

(1 ) Die im Handelsregister, Abtei lung B des Amts
gerichts Bonn unter der Nummer 6946 eingetragene 
DAU-Deutsche Akk reditierungs- und Z ulassungsgesei l
schaH. für Umweltgutachter mbH wird mit den Aufga
ben der Z ulassungsstelle nach Artik el 54 Absatz 2 der 
Verifizierungs- Verordnung beliehen (Beliehene). Die Be
leihung nach Satz 1 wird wirk sam am Tag nach dem 
Ink rafttreten einer Verordnung über die Erhebung von 
G ebühren und Auslagen nach § 28 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 4 des G eseties. 

(2) Die Beliehene und das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reak torsicherheit vereinba
ren in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, wie die nach 
dieser Verordnung übertragenen Aufgaben im Einzel
nen auszuführen sind. 

(3 ) Die Beliehene ist verpfl ichtet, alle personellen, or
ganisatorischen und finanziellen Voraussetzungen zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung der ihr übertragenen Auf
gaben fortlaufend sicherzustellen. H ierzu gehört auch, 
dass bei ihr k eine Personen angestellt sind, die gleich
zeitig auch als zertifizierte Prüfstelle oder bei einer ak 
k reditierten Prüfstelle tätig sind. 

(4) Im W iderspruchsverfahren gegen einen von der 
Z ulassungsstelle erlassenen Verwaltungsak t  ist die Z u-

lassungsstel le für die Entscheidung über den W ider
spruch zuständig. 

§ 9  

Anwendbare Vorschriften 

(1 ) H insichtlich der Anforderungen an die zu zertifi
zierenden Prüfstel len, d ie Z ulassungsstelle und das 
Z ertifizierungsverfahren gilt die Verifizierungs-Verord
nung entsprechend mit der Maßgabe, dass anstelle 
der Akk reditierung auf die Z ertifizierung abzustellen ist. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 gi lt Artik el 3 5  Ab
satz 6 der Verifizierungs-Verordnung mit der weiteren 
Maßgabe, dass die Aufgaben des k ompetenten Bewer
ters von einem Dritten wahrgenommen werden, der 
nicht bei der zertifizierten Prüfstelle tätig ist. Dies gilt 
auch für die Aufgaben des unabhängigen Überprüf ers 
nach Artik el 3 6  Absatz 3 der Verifizierungs�Verordnung. 

§ 1 0 

Ausschluss von der Zertifizierung 

(1 ) Von der Z ertifizierung als Prüfstelle sind natür
liche Personen ausgeschlossen, die 

1 .  in einem Beschäftigungsverhältnis mit einer j uristi
schen Person oder einer Personengesellschaft ste
hen, die nach der Verifizierungs-Verordnung als Prüf
stelle akk reditiert ist oder einen Antrag auf eine sol
che Akk reditierung gestellt hat, 

2. einem Organ einer juristischen Person oder einer 
Personengesel lschaft nach Nummer 1 angehören 
oder 

3 .  G esellschafter einer juristischen Person oder einer 
Personengesellschaft nach Nummer 1 sind; im Fall 
der Beteil igung an einer Kapitalgesellschaft gi lt dies 
nur, sofern die Betei ligung insgesamt den fünften 
Tei l  des Nennk apitals dieser G esellschaft über
schreitet. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 k ann bei einem 
laufenden Akk reditierungsverfahren über den Antrag 
auf Z ertifizierung als Prüfstelle erst nach der Entschei
dung über den Akk reditierungsantrag entschieden wer
den. Tritt einer der Ausschlussgründe nach Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 nachträglich ein, hebt die Beliehene 
die Z ertifizierung als Prüfstelle auf. 

§ 1 1  

Aufsicht 
über die Tätigkeit der Beliehenen 

(1 ) Die Aufsicht über die Beliehene erstreckt sich auf 
die Rechtmäßigk eit der Z ertifizierungs- und Aufsichts
tätigk eit und auf die Entscheidungen der Beliehenen 
über Aufsichtsmaßnahmen nach Artik el 53 der Verifizie
ru ngs-Verordnu ng. 

(2) Die Beliehene hat jährlich bis zum 1 .  Juni in einem 
Bericht an das Bundesministerium für Umwelt, Natur
schutz und Reak torsicherheit nachzuweisen, dass die 
in der Verifizierungs-Verordnung genannten Anforde
rungen an die Z ulassungsstelle und an das Z ertifizie
rungsverfahren eingehalten werden. 
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§ 1 2  

Beendigung der Beleihung 

(1 ) Die Beleihung endet mit dem Ink rafttreten einer 
Verordnung, durch die die Beleihung aufgehoben wird. 

(2) Die Beliehene k ann die Beendigung der Belei
hung jederzeit in schriftlicher oder elektronischer Form 
verlangen. Das Bundesministerium für Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit hat diesem Verlangen in
nerhalb einer Frist von drei Jahren zu entsprechen. 

(3 ) Die Beliehene ist zur ordnungsgemäßen W ahr
nehmung der ihr übertragenen Aufgaben bis zur Been
digung der Beleihung oder bis zum Ablauf der in Ab
satz 2 genannten Frist verpflichtet. 

,A b s c h n i t t  5 

Ü b e r g a n g s - u n d  
S c hl u s s b e s t i  m mu n g e n  

§ 13 
Übergangsbestimmung 

Die §§ 3 und 4 gelten nicht für flüssige Biobrenn
stoffe oder Biok raftstoffe, die vor dem 1 .  Januar 201 4 
eingesetzt werden. 

§ 1 4  
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verk ü ndung 
in Kraft. 

Berl in, den 20. August 2013 

D i e  B u n d e sk a n z l e r i n  
Dr. A n  g e l  a M e r k e I 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  U m w e l t ,  N a t u r s c h u t z  u n d  R e ak t o r s i c h e r h e i t  

P e t e r  A l t m a i e r  
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Erste Verordnung 
zur Änderung der Kostenverordnung für Amtshandlungen 

nach dem Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz vom 22. September 1 994 

Vom 22. August 2013 

Auf G rund des § 3 5  Absatz 2 des Umweltschutzpro
tok o" -Ausführungsgesetzes, der zuletzt durch Artik el 2 
Absatz 41 des G esetzes vom 7. August 2013 (BG BI. I 
S. 3 1 54) geändert worden ist, in Verbindung mit § 23 
Absatz 2 des Bundesgebührengesetzes vom 7. August 
2013 (BG BI .  I S. 3 1 54) verordnet das Bundesministe
rium für Umwelt, Naturschutz und Reak torsicherheit 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für W irt
schaft und Technologie, dem Bundesministerium für 
Verk ehr, Bau und Stadtentwick lung und dem Bundes
ministerium für Bildung und Forschung: 

Artikel 1 

Änderung der Kosten
verordnung für Amtshandlungen 

nach de m U mweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetz vom 22. Septe mber 1 994 

Die Kostenverordnung für Amtshandlungen nach 
dem Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz vom 
22. September 1 994 vom 1 7. April 2001 (BG BI.  I S. 83 4), . 
die durch Artik el 2 Absatz 42 des G esetzes vom 7. Au
gust 2013 (BG BI .  I S. 3 1 54) geändert worden ist, wird 
wie folgt· geändert: 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aal Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Buchstabe a werden die W örter ,,600 
bis 850 Euro" durch die W örter ,,700 bis 
1 000 Euro" ersetzt. 

bbb) In Buchstabe b werden die W örter 
,,3 1 50 bis 3 850 Euro" durch die W örter 
,,3 700 bis 4 500 Euro" ersetzt. 

ccc) In Buchstabe c werden die W örter 
,,8 500 bis 1 0  000 Euro" durch die W ör
ter ,,9 800 bis 1 1  200 Euro" ersetzt. 

ddd) In Buchstabe d werden die W örter 
,,9 250 bis 1 0  500 Euro" durch die W ör
ter ,,1 0 600 bis 1 2  200 Euro" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 Buchstabe a, b und c und in 
Nummer 3 werden jeweils die W örter ,,1 00 
bis 21 0 Euro" durch die W örter ,,250 bis 400 
Euro" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,,50 Euro" durch die 
Angabe ,, 1 00 Euro" ersetzt. 

2. In § 4 wird das W ort " sol l" durch das W ort " wird" 
ersetzt und das W ort " werden" gestrichen. 

Artikel 2 

Bekannt machungserlaubnis 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit k ann den W ortlaut der Kosten
verordnung f ür Amtshandlungen nach dem Umwelt
schutzprotok ol l-Ausführungsgesetz vom 22. September 
1 994 in der vom Ink rafttreten dieser Verordnung an 
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bek annt 
machen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verk ündung 
in Kraft. 

Bonn, den 22. August 2013 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  U m w e l t ,  N a t ur s c h u t z  u n d  R e ak t o r s i c h e r h e i t  

P e t e r  A l t m a i e r  
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Bekanntmachung 
der Neufassung der Kostenverordnung für· Amtshandlungen 

nach dem Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz vom 22. September 1 994 

Vom 22. August 201 3 

Auf Grund des Artikels 2 der Verordnung vom 22. August 201 3 (BGBI.  
S. 3299) wird nachstehend der Wortlaut der Kostenverordnung für Amtshand
lungen nach dem Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz vom 22. Septem
ber 1 994 in der vom 29. August 201 3 an geltenden Fassung bekannt gemacht. 
Die Neufassung berücksichtigt: 
1 .  die am 1 5. Mai 2001 in Kraft getretene Verordnung vom 1 7. April 2001 

(BGBI .  I S. 834), 
2. den am 1 5. August 201 3 in Kraft getretenen Artikel 2 Absatz 42 des Gesetzes 

vom 7. August 201 3 (BGBI. I S. 31 54), 
3. den am 29. August 201 3 in Kraft tretenden Artikel 1 der eingangs genannten 

Verordnung. 

Bonn, den 22. August 201 3 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  
f ü r  U m w e l t ,  N a t u r s c h u t z  u n d  R e a k t o r s i c h e r h e i t  

P e t e r  A l t m a i e r  
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Kostenverordnung 
für Amtshandlungen nach dem 

Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz vom 22. September 1 994 
(AntKostV) 

§ 1 
Gebühren und Auslagen 

(1 ) Das Umweltbundesamt erhebt für individuell 
zurechenbare öffentliche Leistungen nach dem Um
weltschutzprotokol l-Ausführungsgesetz Gebühren und 
Auslagen nach dieser Verordnung. 

12) Für die Erhebung von Auslagen gi lt § 23 Absatz 6 
des Bundesgebührengesetzes. Im Übrigen sind die §§ 4 
bis 6, 8, 1 3  bis 21 und 23 Absatz 5 Satz 1 und 2 des 
Bundesgebührengesetzes auch anwendbar, soweit 
diese Verordnung keine besonderen Regelungen ent
hält. 

§ 2  
Gebührenverzeichnis 

(1 ) Die Gebühren für individuell zurechenbare öffent
liche Leistungen nach dem Umweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetz betragen: 
1 .  für die Genehmigung nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des 

Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetzes in Ver
bindung mit 
a) § 4 Absatz 4 des 

U mweltsch utzprotokol l-
Ausführungsgesetzes 700 bis 1 000 Euro 

b) § 7 Absatz 2 des 
U mweltsch utzprotokol l-
Ausführungsgesetzes 3 700 bis 4 500 Euro 

c) § 1 2  Absatz 2 des 
Umweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetzes 
ohne vorherige Umwelt-
erheblichkeitsprüfung 9 800 bis 1 1  200 Euro 

d) § 1 2  Absatz 2 des 
,Umweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetzes 
mit vorheriger Umwelt-
erheblichkeitsprüfung 1 0  600 bis 1 2  200 Euro; 

2. für die Genehmigung nach 
a) § 1 7  Absatz 2 des 

. Umweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetzes 

b) § 1 8  Absatz 2 des 
Umweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetzes 

c) § 30 Absatz 1 des 
Umweltschutzprotokoll
Ausführungsgesetzes 

250 bis 400 Euro 

250 bis 400 Euro ' 

250 bis 400 Euro 
auch, soweit sie mit einer Genehmigung nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 .verbunden sind; 

3 .  für die Genehmigung nach 
§ 24 Absatz 3 des Umwelt
schutzprotokoll-Ausführungs-
gesetzes 250 bis 400 Euro. 
(2) Erfordert eine individuell zurechenbare öffentliche 

Leistung im Einzelfall einen außergewöhnl ich hohen 
Aufwand, so können die Gebühren des Absatzes 1 
Numm"er 1 Buchstabe b bis d dem Aufwand entspre
chend bis zum Zweifachen erhöht werden. 

(3) Erfordert eine individuell zurechenbare öffentliche 
Leistung im Einzelfall einen außergewöhnlich niedrigen 
Aufwand, so kann die Gebühr dem Aufwand entspre
chend bis auf 1 00 Euro reduziert werden. 

§ 3  
Gebühren in besonderen Fällen 

(1 ) In den Fällen des Widerrufs oder der Rücknahme 
einer Genehmigung, der Ablehnung oder Zurücknahme 
eines Antrags auf Erteilung einer Genehmigung werden 
Gebühren nach Maßgabe des § 23 Absatz 5 Satz 1 
und 2 des Bundesgebührengesetzes erhoben. 

(2) Für die vollständige oder teilweise Zurück
weisung eines gegen die Sachentscheidung gerichte
ten Widerspruchs wird eine Gebühr bis zur Höhe der 
für die angegriffene individuell zurechenbare öffentliche 
Leistung vorgesehenen Gebühr erhoben. Dies gilt nicht, 
wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, 
weil die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvor
schrift nach § 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
unbeachtlich ist. Wird ein Widerspruch nach Beginn 
der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendi
gung zurückgenommen, kann die Gebühr bis zu einem 
Viertel der vorgesehenen Gebühr ermäßigt werden . Für 
die Zurückweisung eines ausschließlich gegen eine Ge
bührenfestsetzung gerichteten Widerspruchs kann eine 
Gebühr bis zu 1 0  vom Hundert des streitigen Betrags 
erhoben werden . 

(3) -Für die nachträgliche Anordnung einer Auflage, 
zu der der Antragsteller Anlass gegeben hat, beträgt 
die Gebühr höchstens ein Viertel der für die Genehmi
gung festgesetzten Gebühr. 

§ 4  
Gebühren- und Auslagenbefreiung 

Bei individuell zurechenbaren öffentlichen Leistun
gen nach dem Umweltschutzprotokoll-Ausführungsge
setz, die Vorhaben der öffentlich geförderten wissen
schaftlichen Forschung betreffen,  wird von der Erhe
bung von Gebühren und Auslagen abgesehen. 

§ 5  
(Inkrafttreten) 
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Anordnung 
zur Übertragung beamtenrechtlicher Befugnisse 

und Zuständigkeiten im Bereich der Deutschen Telekom AG 
(DTAGÜbertrAnO) 

Vom 21 . August 201 3 

Der Vorstand der Deutschen Telekom AG ordnet an 
nach § 1 Absatz 4 des Postpersonalrechtsgesetzes, 
der durch Artikel 24 Nummer 1 Buchstabe c des Ge
setzes vom 9. Jul i  2001 (BGBI. I S. 1 51 0) geändert wor
den ist, in Verbindung mit . 
- § 1 05 Absatz 3 Satz 2, § 1 26 Absatz 3 Satz 2 und 

§ 1 27 Absatz 3 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes 
vom 5. Februar 2009 (BGBI. I S. 1 60), 

- § 49 Absatz 1 Satz 2 des Beamtenversorgungs
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 201 0 (BGBI. I S. 1 50) - insoweit im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium des Innern -, 

- § 33 Absatz 5, § 34 Absatz 2 Satz 2, § 42 Absatz 1 
Satz 2 und § 84 Satz 2 des Bundesdisziplinargesetzes 
vom 9. Jul i  2001 (BGBI. I S. 1 51 0) sowie 

- § 56 Absatz 2 Satz 1 der Bundesbeihi lfeverordnung 
vom 1 3 .  Februar 2009 (BGBI. I S. 326) 

sowie in Verbindung mit der Anordnung zur Über
tragung dienstrechtlicher Befugnisse im Bereich der 
Deutschen Telekom AG vom 1 9. März 201 3  (BGBI. I 
S. 604): 

§ 1 
Befugnisse 

und Zuständigkeiten 
im Bereich des allge meinen 

Bea mtenrechts und des Besoldungs
rechts einschließlich der Entscheidung über 

Widersprüche und der Vertretung des Dienst
, herrn bei Klagen aus de m Beamtenverhältnis 

(1 ) Die Ausübung der dienstrechtlichen Befugnisse 
des Vorstands der Deutschen Telekom AG wird, soweit 
i m  Folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf den 
Betrieb Civi l Servant Services/Social Matters/Health & 

Safety übertragen. 
(2) Die Ausübung der Befugnisse eines Dienstvor

gesetzten unterhalb des Vorstands der Deutschen 
Telekom AG wird der Leiterin oder dem Leiter der Ab
teilung Civil Servant Services/Social Matters übertra
gen. 

(3) Die Zuständigkeit zum Erlass von Widerspruchs
bescheiden in allgemeinen beamtenrechtlichen Angele
genheiten und in besoldungsrechtlichen Angelegen
heiten wird dem Betrieb HR Business Services - Be
reich Einstellung, Beendigung, Konzernwechsel/Appli
cant - übertragen, es sei denn, der Widerspruch betrifft 
1 .  Maßnahmen des Vorstands, 
2. das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte nach 

§ 66 des Bundesbeamtengesetzes, 
3. die Feststellung des Verlustes der Bezüge nach § 9 

Absatz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes und 

4. missbill igende Äußerungen. 

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über Widersprü
che gegen die in Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten 
Maßnahmen wird der Abtei lung Civil Servant Services/ 
Social Matters übertragen, es sei denn, dass der Vor
stand die mit dem Widerspruch angefochtene Maß
nahme getroffen hat. 

(4) Die Vertretung des Dienstherrn bei Klagen aus 
dem Beamtenverhältnis wird dem Betrieb HR Business 
Services - Bereich Beamtenrechtsservice - übertragen. 

§ 2  

Befugnisse und 
Zuständigkeiten im Bereich des Disziplinarrechts 

(1 ) Die Befugnisse zur Einleitung und Einstel lung von 
Disziplinarverfahren, zur Erteilung von Verweisen, zur 
Verhängung von Geldbußen , zur Kürzung der Dienst
bezüge bis zum Höchstmaß und zur Erhebung der 
Disziplinarklage gegen Beamtinnen und Beamte sowie 
die Vertretung des Dienstherrn bei Klagen in disziplinar
rechtlichen Angelegenheiten werden der Leiterin oder 
dem Leiter der Abteilung Civi l Servant Services/Sodal 
Matters übertragen. 

(2) Die Zuständigkeit zum Erlass von Widerspruchs
bescheiden in diszipl inarrechtlichen Angelegenheiten 
wird der Abtei lung Civil Servant Services/Social Mat
ters übertragen . 

(3) Die Disziplinarbefugnisse bei Ruhestandsbeam
tinnen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Beam
tinnen und Beamten werden der Leiterin oder dem Lei
ter der Abteilung Civi l Servant Services/Social Matters 
übertragen. 

§ 3  

Zuständigkeiten 
im Bereich des Versorgungsrechts 

(1 ) Die Zuständigkeiten nach § 49 Absatz 1 Satz 1 
des Beamtenversorgungsgesetzes werden dem Betrieb 
HR Business Services - Bereich Versorgungsservice 
Beamte - übertragen. 

(2) Die Zuständigkeit für die Untersagung von Er
werbstätigkeit und sonstiger Beschäftigung von Ruhe
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie von 
früheren Beamtinnen und Beamten mit Versorgungsbe
zügen nach § 1 05 Absatz 3 Satz 2 des Bundesbeam
tengesetzes sowie die Zuständigkeit zum Erlass von 
Widerspruchsbescheiden in diesen Angelegenheiten 
sowie in denen der Beamtenversorgung werden dem 
Betrieb HR Business Services - Bereich Rechtsstreite 
Versorgung - übertragen. 
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(3) Die Vertretung der obersten Dienstbehörde bei 
Klagen in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten 
und in Fragen des Versorgungsausgleichs wird dem 
Betrieb HR Business Services ,... Bereich Rechtsstreite 
Versorgung - übertragen. 

§ 4  

Zuständigkeiten 
im Bereicb des Beihilferechts . 

(1 ) Die Entscheidung in Beihilfeangelegenheiten der 
Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungs
empfängerinnen und Versorgungsempfänger der Deut
schen Telekom AG, die nicht in der Grundversicherung 
der Postbeamtenkrankenkasse versichert sind, wird 
dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermö
gensfragen und in den Fällen, in denen die Beamtinnen 
und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger in der Grundversicherung 
der Postbeamtenkrankenkasse versichert sind, dem 
Betrieb Civil Servant Services/Social Matters/Health & 

Safety übertragen. 
(2) Die Zuständigkeit zum Erlass von Widerspruchs

bescheiden in Beihi lfeangelegenheiten wird dem Bun
desamt für zentrale Dienste und offene Vermögens
fragen und dem Betrieb Civil Servant Services/Social 
Matters/Health & Safety übertragen, soweit d iese SteI
len die Maßnahme getroffen haben. 

(3) Die Befugnis zur Vertretung des Dienstherrn bei 
Klagen in Beihilfeangelegenheiten wird dem Bundes
amt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
und dem Betrieb Civil Servant Services/Social Mat
ters/Health & Safety übertragen, soweit diese Stellen 
den mit dem Widerspruch angefochtenen Verwaltungs
akt erlassen oder den Erlass eines Verwaltungsakts ab
gelehnt haben. 

§ 5  

Betrieb Vivento 

Die Befugnis, Beamtinnen und Beamten, deren 
Arbeitsposten weggefallen sind oder künftig wegfallen 
werden, auf den Gebieten der Steuerung des Personal
einsatzes, der Personaleinsatzplanung, der Fortbildung 
und Qualifizierung einschließlich der Vorbereitung ent-

sprechender Personalmaßnahmen dienstliche Weisun
gen zu erteilen, wird dem Betrieb Vivento übertragen. 
Die mit der Erteilung solcher Weisungen befassten Be
schäftigten des Betriebes Vivento werden insoweit mit 
der Bearbeitung von Personalangelegenheiten im Rah
men der Personalverwaltung beauftragt. 

§ 6  

Bereich 
Projects & Operations 

Support der Niederlassung 
zur Betreuung der Beamtinnen und Bea mten 

Die Befugnis, Beamtinnen und Beamten, deren 
Arbeitsposten im Rahmen der Organisationsmaßnahme 
Shape HQ nach Durchführung des Personalisierungs
verfahrens für die Betriebe GHQ und COM weggefal len, 
sind oder künftig wegfallen werden, auf den Gebieten 
der Steuerung des Personaleinsatzes, deLPersonalein
satzplanung, der Fortbildung und Qualifizierung ein
schließlich der Vorbereitung entsprechender Personal
maßnahmen dienstliche Weisungen zu erteilen, wird 
dem Bereich Projects & Operations Support der Nieder
lassung zur Betreuung der Beamtinnen und Beamten 
übertragen. Der Bereich Projects & Operations Support 
der Niederlassung zur Betreuung der Beamtinnen und 
Beamten ist insoweit Teil der Personalverwaltung im 
Sinne des § 1 07 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamten
gesetzes. 

§ 7  

Vorbehaltsklausel 

Der Vorstand der Deutschen Telekom AG behält sich 
vor, die übertragenen Befugnisse im Einzelfall oder in 
bestimmten Gruppen von Fällen und in jedem Stadium 
des Verfahrens selbst wahrzunehmen. 

§ 8  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1 .  Januar 
201 3 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anordnung zur Über
tragung beamtenrechtlicher Befugnisse und Zuständig
keiten für den Bereich der Deutschen Telekom AG vom 
1 4. Januar 201 3  (BGBI. I S. 1 05) außer Kraft. 

Bonn, den 2 1 . August 201 3 

D e u t s c h e  Te l e k o m  A G  
Der Vorstand 
M .  S c h i c k  
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Bekanntmachung . 
über das Inkrafttreten von § 4 Absatz 2 

sowie der §§ 5 und 7 der MTS-Kraftstoff-Verordnung 

Vom 23. August 201 3 

1 .  Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 der MTS-Kraftstoff�Verordnung vom 22. März 201 3 
(BGBI. I S. 595, 3245) wird h iermit bekannt gemacht, dass § 4 Absatz 2 der 
Verordnung am 31 . August 201 3 in Kraft tritt. 

2. Nach § 9 Absatz 2 Satz 2 der MTS-Kraftstoff-Verordnung vom 22. März 201 3 
(BGBI.  I S. 595, 3245) wird hiermit bekannt gemacht, dass die §§ 5 und 7 der 
Verordnung am 1 .  Dezember 201 3 in Kraft treten. 

Berl in, den 23. August 201 3 

B u n d e s m i. n i s t e r i u m  
t ü r W i r t s c h a f t  u n d  T e c h n o l o g i e  

Im Auftrag 
Dr. A r m  i n J u n g b l u  t h 


